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Kleine Anfrage 5017 
 
des Abgeordneten Dr. Marcus Optendrenk   CDU 
 
 
 
Mangelnde Transparenz des Finanzministers auch bei Geldanlagen? 
 
 
 
Der Koalitionsvertrag von SPD und Grüne macht das Thema Transparenz zu einem seiner 
Kernthemen. Insgesamt werden die Begriffe „Transparenz“ und „transparent“ fast 50 mal er-
wähnt. 
 
Eine Überschrift lautet sogar „Transparente Haushaltsführung fortentwickeln“. Insbesondere 
der Finanzminister fordert seit Jahren immer und überall beispielweise vom Bund, von den 
Steuerpflichtigen, von Drittstaaten, von Banken, von Unternehmen und von Sparkassen Trans-
parenz ein. Er selbst verhält er sich jedoch immer häufiger intransparent, die Beispielsliste wird 
immer länger und länger. 
 
Diese Liste muss nun um einen weiteren Fall ergänzt werden. Wie das Recherchezentrum 
CORRECTIV jüngst veröffentlicht hat, hat das von Finanzminister Dr. Walter-Borjans geführte 
Finanzministerium über Wochen Presseanfragen zu Geldanlagen des Versorgungsfonds und 
der Versorgungsrücklage nur lückenhaft beantwortet. CORRECTIV musste dabei nach eige-
ner Aussage „mehrfach auf das Presserecht pochen“.  
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Wann genau sind in den letzten 12 Monaten Presseanfragen zu Geldanlagen des Ver-

sorgungsfonds und der Versorgungsrücklage gestellt worden? (bitte sortieren nach Ein-
gang und Beantwortung der Anfragen) 

 
2. Warum sind die Presseanfragen nur „lückenhaft“ beantwortet worden? 
 
3. Wie waren die Mittel des Versorgungsfonds und der Versorgungsrücklage am 

31.12.2015 angelegt? (bitte einzeln aufschlüsseln nach Art der Anlage, Anlagehöhe, 
Bundesland/Land, Laufzeit und Rendite)  
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4. Nach welchen Kriterien tätigt die Landesregierung Geldanlagen des Versorgungsfonds 
und der Versorgungsrücklage? 

 
5. Aus welchen Gründen tätigt die Landesregierung Geldanlagen an bzw. bei Unterneh-

men, die im Widerspruch zu den in der Öffentlichkeit dargestellten klimapolitischen und 
gesellschaftlichen Zielen der Landesregierung stehen? 

 
 
 

Dr. Marcus Optendrenk 


